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ANHÖRUNGEN IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN AN DAS   
DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED  

Frau Dalia GRYBAUSKAITE  

(Finanzplanung und Haushalt) 

Teil A – Allgemeine Fragen 
 

I. Persönlicher und beruflicher Hintergrund 
 
1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und beruflichen 

Erfahrung waren Ihres Erachtens von besonderer Bedeutung für Ihre 
Nominierung und Ihre künftige Aufgabe als Kommissionsmitglied?  

 
Meine Qualifikationen und meine Berufserfahrung entsprechen den Anforderungen, die 
normalerweise an ein Mitglied der Europäischen Kommission gestellt werden.  
 
Seit 1991 war meine Laufbahn stets eng mit EU-Angelegenheiten verknüpft, was es mir 
gestattet hat, mich bestens mit den technischen und politischen Aspekten europäischer Frage-
stellungen vertraut zu machen. Dank der so gewonnenen Erfahrungen müsste es mir gelingen, 
einen effektiven Beitrag zur Verwirklichung der europäischen Ziele zu leisten. 
 
Als Finanzministerin konnte ich aus erster Hand konkrete Kenntnisse einer breiten Palette von 
finanz- und steuerpolitischen Themen und insbesondere des Haushaltsverfahrens erwerben, 
was in meinem künftigen Tätigkeitsbereich, der sich mit verschiedenen Aspekten der 
Finanzen Europas befasst, nur als nützlich erweisen kann. 
 
Meine Arbeit als Finanzministerin und zugleich nationaler Koordinator der Gemeinschafts-
hilfen verschaffte mir überdies Einblick in eine Vielzahl von Bereichen des öffentlichen 
Lebens, ebenfalls ein Vorteil für das für Haushaltsfragen zuständige Mitglied der 
Kommission. 
  
In meiner Eigenschaft als Finanzministerin und Regierungsmitglied war ich unmittelbar an 
den wirtschaftlichen und strukturellen Reformprozessen in Litauen beteiligt, die allgemein als 
effektiv und gut durchgeführt anerkannt worden sind. Diese Erfahrungen dürften mir 
ebenfalls dabei behilflich sein, aktiv an der Konzeption der Politiken mitzuwirken, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken und zur Verwirklichung der Ziele der Lissabonstrategie 
beitragen sollen. 
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Diplomatisches Geschick und Verhandlungskompetenzen konnte ich im Zuge meiner 
Tätigkeit als Leiterin der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen, das später zum 
Europaabkommen wurde, sowie als Verhandlungsführerin für den IWF und die Weltbank 
entwickeln. In verschiedenen Verwaltungs- und Managementposten gewonnene praktische 
Erfahrungen sowie Fähigkeit zur Teambildung bieten ebenfalls eine solide Grundlage für 
meine künftige Arbeit als Mitglied der Kommission. 
 
Und schließlich konnte ich mir in den vergangenen fünf Monaten unmittelbare Einblicke in 
die Arbeitsweise der Kommission und entsprechende neue Erkenntnisse verschaffen, die mir 
mit Sicherheit bei der Wahrnehmung meiner Aufgaben in der nächsten Kommission gute 
Dienste leisten werden.  
 
 
II. Unabhängigkeit 
 
2. Wie verstehen Sie Ihre Verpflichtung, Ihr Amt unabhängig auszuüben, 

und wie beabsichtigen Sie, diesen Grundsatz konkret in die Praxis 
umzusetzen? 

 
Ich bin voll und ganz bereit, meinen Verpflichtungen gemäß Artikel 213 Absatz 2 des EG-
Vertrags nachzukommen und alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um jegliche 
Interessenkonflikte bei der Wahrnehmung meiner Aufgaben auszuschließen. Gleiches gilt 
selbstverständlich auch für die Mitglieder meines Kabinetts sowie mein gesamtes 
Verwaltungspersonal. 
 
3. Könnten Sie das Europäische Parlament über Einzelheiten Ihrer in 

jüngster Zeit verfolgten bzw. aktuellen geschäftlichen, finanziellen und 
politischen Interessen und Positionen sowie ggf. anderer 
Verpflichtungen, die mit Ihren künftigen Aufgaben kollidieren könnten, 
informieren?  

 
Ich habe keinerlei geschäftliche oder finanzielle Interessen oder sonstige Verpflichtungen, die 
mit meinen künftigen Aufgaben als Mitglied der Kommission in Konflikt geraten könnten. 
Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch habe ich irgendwelche parteipolitischen 
Positionen inne. Um dem Anspruch voller Transparenz Genüge zu tun, bin ich jederzeit 
bereit, über etwaige anderweitige Verpflichtungen Auskunft zu erteilen.  

III. Zukunft der Europäischen Union 
 
4. Selbstverständlich sind die Kommission und ihre Mitglieder bis zur 

uneingeschränkten Ratifizierung des Verfassungsvertrags an die 
bestehenden Verträge gebunden. Welche Maßnahmen kann die 
Kommission nach Annahme des Verfassungsvertrags Ihrer Ansicht 
nach bereits jetzt treffen, ohne die offizielle Ratifizierung abzuwarten? 

 
Selbstverständlich muss für die konkrete Umsetzung der institutionellen Bestimmungen des 
Verfassungsvertrags zunächst dessen förmliche Ratifizierung abgewartet werden; die 
Kommission sollte jedoch bei der Konzipierung ihrer Vorschläge und Maßnahmen bereits im 
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Geiste dieser neuen Verfassung verfahren und deren inhaltlichen Ansprüchen, wo immer 
möglich und angemessen, Rechnung tragen. In den Bereichen, in denen die mit der 
Verfassung einhergehenden Neuerungen Durchführungsmaßnahmen erfordern, kann die 
Kommission außerdem schon mit den Vorbereitungsarbeiten für entsprechende Legislativ-
vorschläge beginnen. Sie kann überdies dafür sorgen, dass die europäischen Bürger in 
verständlicher und objektiver Form über die Bestimmungen des Verfassungsvertrags 
informiert werden, wobei allerdings jegliche Einmischung in die Debatten auf nationaler 
Ebene vermieden werden muss.  
 
 
 
5. Die Lissabon-Strategie ist eine zehnjährige Strategie, die die 

Europäische Union bis zum Jahr 2010 zum dynamischsten, 
wettbewerbsfähigsten und nachhaltigsten Wirtschaftsraum der Welt 
machen soll. Die Lissabon-Strategie umfasst die drei Pfeiler der 
nachhaltigen Entwicklung: Wirtschaft, Sozialwesen und Umwelt. 
Dieser Zeitrahmen fällt mir Ihrer Amtszeit zusammen. Was würden Sie 
als Mitglied der Kommission tun, um die Verwirklichung der Ziele von 
Lissabon zu beschleunigen, und welche sollten Ihrer Ansicht nach die 
wichtigsten Prioritäten sein? 

 
Die Kommission muss unbedingt weiterhin gezielt darauf hinarbeiten, dass die der Lissabon-
Strategie zugrunde liegende Dynamik erhalten bleibt und die Verwirklichung der Ziele von 
Lissabon beschleunigt vorangetrieben wird. In meiner Eigenschaft als das für Finanzplanung 
und Haushalt zuständige Mitglied der Kommission wird eine meiner obersten Prioritäten 
darin bestehen, zu einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über die Vorschläge für 
die kommende Finanzielle Vorausschau beizutragen, da diese ja den Finanzrahmen für die 
Maßnahmen vorgibt, welche auf europäischer Ebene zur Unterstützung der Mitgliedstaaten 
bei der Verwirklichung der Ziele von Lissabon durchgeführt werden sollen. Dabei müssen 
meiner Ansicht nach die EU-Interventionen schwerpunktmäßig in den Bereichen ansetzen, 
wo sie den größten Nutzen bringen und eine echte Wertschöpfung bewirken können; 
maßgebliche Voraussetzung für die Effizienz der EU-Politiken ist selbstverständlich deren 
Ausstattung mit hinlänglichen Finanzierungsmitteln. Generell bin ich der Meinung, dass im 
Rahmen der Lissabon-Strategie vorrangig auf die Verwirklichung folgender Ziele abgestellt 
werden sollte: Schaffung der Grundlagen für ein starkes und nachhaltiges Wachstum in 
Europa durch die Förderung effektiver makro-ökonomischer Politiken, robuster öffentlicher 
Finanzen und dauerhafter Beschäftigung; Nutzung des Binnenmarktpotenzials zur Herstellung 
eines möglichst vorteilhaften kommerziellen Umfelds; Optimierung der Investitionen in die 
Zukunft Europas, insbesondere auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung und 
der Forschung. Des Weiteren ist es von tragender Bedeutung, sich des umfassenden 
Engagements und der rückhaltlosen Unterstützung aller Wirtschaftsbeteiligten zu versichern 
sowie eine höchsten Ansprüchen genügende Kommunikationsstrategie mit Blick auf die 
Halbzeitüberprüfung im Jahr 2005 zu entwickeln. 
 
6. Wie gedenken Sie, das Ansehen der Kommission in der Öffentlichkeit 

zu verbessern?  
 
Die Verbesserung des öffentlichen Ansehens der Kommission erfordert ein Tätigwerden an 
mehreren Fronten. 
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An erster und oberster Stelle muss die Kommission dafür Sorge tragen, dass ihre Politiken 
und Maßnahmen von den europäischen Bürgern als relevant empfunden werden und ihren 
Anliegen Rechnung tragen. Bei allen auf EU-Ebene getätigten Ausgaben muss unmittelbar 
erkenntlich sein, dass sie einen Mehrwert für die Bürger bewirken und die Gelder nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewirtschaftet werden. 
 
Von beinahe ebenso großer Bedeutung ist die Transparenz der zugrunde liegenden 
Entscheidungsabläufe. Die Kommission muss sich um stets größere Bürgernähe und ein 
offenes institutionelles Verhältnis zu den Volksvertretern bemühen.   
 
Interinstitutionelle Zusammenarbeit ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt. Nur durch aktives 
gemeinsames Streben nach einem stärkeren und besseren Europa können die Gemeinschafts-
organe die öffentliche Meinung in der europäischen Union für sich gewinnen. Ich werde mich 
daher im Zuge meiner Tätigkeit gezielt für eine möglichst enge und intensive Zusammen-
arbeit mit dem Parlament und dem Rat einsetzen.  
 
Und schließlich sollte unbedingt auch die Kommunikationsstrategie der Kommission ver-
bessert werden. Die Kommunikation muss zu einem vollwertigen Bestandteil der politischen 
Entscheidungsfindung werden, und zu diesem Zweck ist es vonnöten, den Zugriff auf 
Informationen über das gesamteuropäische Aufbauwerk ebenso wie über spezifische Einzel-
politiken weiter zu vereinfachen und zu verbessern. Alle verfügbaren Mittel müssen genutzt 
werden, um die öffentliche Meinung zu erforschen und die Fragen der Bürger bestmöglich zu 
beantworten.  
 
 
 

IV. Demokratische Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Europäischen Parlament 

7. Wie verstehen Sie Ihre Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Europäischen Parlament? 
 
Die Rechenschaftspflicht der Mitglieder der Kommission wie auch des gesamten Kollegiums 
gegenüber dem Europäischen Parlament ist ein tragendes Element der demokratischen 
Struktur der Europäischen Union. Als das einzige direktgewählte europäische Organ spielt 
das Parlament eine zentrale Rolle bei der Förderung des europäischen Integrationsprozesses. 
Ich werde mich nach Kräften um ein Höchstmaß an Zusammenarbeit und Dialog mit dem EP 
bemühen und den Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission bestmöglich nachkommen.  

a. Sind Sie rein politisch gesehen der Ansicht, dass für den Fall eines 
negativen Ausgangs der Anhörung das betreffende designierte 
Kommissionsmitglied seine Kandidatur zurückziehen sollte?  
 
Die Anhörung im Europäischen Parlament ist eine Schlüsseletappe des Einführungs-
prozesses der neuen Mitglieder, gewissermaßen der konkrete Zeitpunkt, zu dem sich 
Parlament und Kommission gegenseitiges Vertrauen bestätigen. Im Falle eines 
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negativen Ausgangs der Anhörung obliegt es meiner Auffassung nach dem 
Präsidenten der Kommission, daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Sollte das Parlament einem designierten Kommissionsmitglied gegenüber 
mangelndes Vertrauen bekunden, so scheint es mir vom Grundsatz her akzeptabel, 
dass der Präsident der Kommission die Rücknahme von dessen Kandidatur fordern 
kann.  
 

b. Inwieweit sind Sie Ihrer Ansicht nach für die Antworten verantwortlich, die Ihre 
Dienststellen dem Parlament auf Anfrage seines Petitionsausschusses oder 
anderer zuständiger Ausschüsse erteilen? Inwieweit betrachten Sie sich dem 
Parlament gegenüber als rechenschaftspflichtig, wenn Sie aufgefordert werden, 
frühere Handlungen oder Unterlassungen der Kommission zu rechtfertigen oder 
zu erklären?  
 
Als Kommissionsmitglied trage ich selbstverständlich die volle politische 
Verantwortung für die Handlungen meiner Dienststellen. Während ich eine 
individuelle Haftung der Mitglieder der neuen Kommission für Handlungen oder 
Unterlassungen ihrer Vorgänger nicht für vertretbar erachte, ist meinem Dafürhalten 
nach jeder Kommissar dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig für die Art 
und Weise, wie die seiner Zuständigkeit unterliegenden Themen behandelt werden, 
auch wenn es sich dabei um von der ausscheidenden Kommission “ererbte” 
Probleme handelt. 
 

c. Was verstehen Sie unter dem Begriff der politischen Verantwortung für die 
Tätigkeit Ihrer Generaldirektion(en) gegenüber dem Parlament? Welche Schritte 
gedenken Sie einzuleiten, um sicherzustellen, dass Ihre Generaldirektion(en) gut 
verwaltet wird (werden)? 
 
Wie bereits erwähnt, trage ich als Kommissionsmitglied die volle politische 
Verantwortung für die Handlungen meiner Dienststellen. Dem Generaldirektor 
obliegt die Wahrnehmung der laufenden Managementtätigkeiten zur praktischen 
Umsetzung der Politiken und Prioritäten; dabei hat er entsprechend den Weisungen 
des zuständigen Mitglieds der Kommission zu verfahren. Nach Maßgabe des 
Verhaltenskodex, der die Beziehungen zwischen dem Kommissar und seinen 
Dienststellen regelt, beabsichtige ich unmittelbar nach meinem Amtsantritt die ent-
sprechenden Aufgabenbeschreibungen, Arbeitsmodalitäten und Informationskanäle 
festzulegen. Hierzu zählt u.a. eine regelmäßige Berichterstattung über interne 
Kontrolle, Personalmanagement und etwaige sonstige Fragen, deren Bedeutung eine 
Befassung des Kommissars rechtfertigt. Ich werde mich regelmäßig mit dem 
Generaldirektor und dessen Mitarbeitern ins Benehmen setzen und mit gebührender 
Aufmerksamkeit prüfen, wie die Dienststellen die Planung und Überwachung ihrer 
Tätigkeiten sowie die Berichterstattung darüber handhaben, einschließlich der 
erforderlichen Folgemaßnahmen zu Audit- und Entlastungsempfehlungen. 
 

8. Für wie wichtig halten Sie es, die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(zwischen Kommission und Parlament), insbesondere mit den 
parlamentarischen Ausschüssen Ihres Zuständigkeitsbereichs, 
umzusetzen? Was bedeutet in diesem neuen Kontext für Sie 
Transparenz im interinstitutionellen Gesetzgebungsverfahren zwischen 
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Europäischem Parlament, Rat und Kommission und in den inter-
institutionellen Beziehungen generell?  

 
Die interinstitutionelle Zusammenarbeit, vor allem mit dem Europäischen Parlament und 
dessen Ausschüssen, trägt maßgeblich dazu bei, die demokratische Legitimität der Beschluss-
fassungsprozesse der Union zu gewährleisten. Unverzichtbare Grundlage dieser Zusammen-
arbeit sind gegenseitiges Vertrauen und Offenheit. Ich werde mich nachdrücklich dafür 
einsetzen, dass den Bestimmungen der Rahmenvereinbarung, der Vereinbarung über die 
Komitologie und der interinstitutionellen Vereinbarung zur Verbesserung der Gesetzgebungs-
tätigkeit in vollem Umfang Rechnung getragen wird.  
 
Was die Transparenz anbelangt, so befürworte ich voll und ganz die Grundsätze und Regeln 
der Verordnung 1049/2001 und verpflichte mich demgemäß, dem Europäischen Parlament in 
Anwendung der Rahmenvereinbarung alle für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforder-
lichen Informationen zukommen zu lassen. Ich beabsichtige so effizient wie möglich mit den 
parlamentarischen Ausschüssen zusammenzuarbeiten; zu diesem Zweck werde ich für einen 
regelmäßigen Informationsaustausch mit den verschiedenen Ausschussvorsitzenden sorgen,  
an allen Sitzungen, zu denen ich geladen werde, teilnehmen und wo immer möglich selbst 
Treffen mit den Ausschüssen initiieren. 
 
Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens sind Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis 
zwischen den drei beteiligten Organen von zentraler Bedeutung. Die Kommission muss dafür 
sorgen, dass ihre beiden Partnerinstanzen in der Legislativbehörde die Zielsetzungen ihrer 
Gesetzesvorschläge verstehen und befürworten; dazu benötigen diese möglichst umfassende 
Informationen, um die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme stichhaltig 
beurteilen und die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
nachweisen zu können. An dieser Stelle möchte ich außerdem nochmals die Verpflichtungen 
bekräftigen, die die Kommission im Rahmen der Vereinbarung zwischen den beiden Organen 
über die Verfahren zur Umsetzung des Komitologiebeschlusses des Rates von 1999 
eingegangen ist, und mich diesen ausdrücklich anschließen. 
 
 
V. Gender Mainstreaming 
 
9. Welche konkreten Maßnahmen halten Sie für erforderlich, um 

sicherzustellen, dass das Konzept der durchgängigen Berücksichtigung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern in Ihrem speziellen 
Politikbereich umgesetzt wird? Verfügen Sie über eine politische 
Strategie, und welche finanziellen und personellen Mittel sind Ihrer 
Ansicht nach erforderlich, um die durchgängige Berücksichtigung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Ihrem Geschäftsbereich zu 
verwirklichen? 

Innerhalb meines politischen Zuständigkeitsbereichs werde ich mich mit allem Nachdruck für 
die Förderung des Konzepts des sog. “gender budgeting” einsetzen, das von der Kommission 
in den letzten Jahren auf Initiative von Frau Schreyer entwickelt wurde. Hierbei handelt es 
sich um die praktische haushaltsmäßige Umsetzung des “gender mainstreaming”, also der 
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Politikbereichen. Wir 
haben es hier mit einem relativ neuen Verfahrensansatz zur Förderung der Gleichberechtigung 
der Geschlechter zu tun, der sich nicht nur mit der jeweiligen Mittelzuweisung zugunsten von 
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Frauen bzw. Männern, sondern darüber hinaus auch mit der effektiven Auswirkung der EU-
Ausgaben auf die Erreichung der angestrebten Ziele. Dieses Konzept der geschlechter-
spezifischen Haushaltsmittelveranschlagung war in jüngster Zeit Gegenstand von zwei 
Berichten, zum einen des Europäischen Parlaments selbst, zum anderen des Beratenden Aus-
schusses für Chancengleichheit von Frauen und Männern, in denen die Kommission 
aufgefordert wird, dieser Fragestellung im Einzelnen nachzugehen.  
 
Grundsätzlich sollte die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen operativen Politik-
bereichen gefördert werden. Ich werde mich daher für eine Verbesserung der Gestaltung wie 
auch der Durchführung der Politiken dahingehend einsetzen, dass der finanzielle Beitrag der 
jeweiligen politischen Maßnahmen zur Verwirklichung der Chancengleichheit klarer sichtbar 
gemacht wird. Mit Blick darauf beabsichtige ich, mein Möglichstes zu tun, um eine präzisere 
Berichterstattung über den EU-Haushaltsvollzug durchzusetzen – wie sie bereits wiederholt in 
Berichten des Europäischen Parlaments gefordert wurde. 
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